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«Natürlich ist der Unterhalt teurer, ich muß doch so cirka 8-10 Liter Treibstoff auf 100 km rechnen.»

Wäscht eine Hand die
andere?
Im Nebelspalter Nr. 40 begab ich mich nach

Delsberg und nach Marthalen. Nicht Gwun-
ders halber und noch weniger um Gericht
zu halten. Das erste gehört nicht zu meiner
Veranlagung, das zweite ist nicht mein
Beruf. Als Feuerwehrmann interessierte mich
vor allem das Verhalten der Löschmannschaft
und des zuschauenden Publikums. Dabei
machte ich die Beobachtung, daß es Leute
gibt, die dann, wenn es lichterloh brennt und
der Brand weitherum sichtbar ist, die Rolle
des Propheten übernehmen und laut verkünden:

«Das hani scho längscht gseeh rüüche!»
Diesen Wasser- bzw. Feuerschmeckern
erteilte ich den gutgemeinten, weil der
rechtzeitigen Brandbekämpfung zugutekommenden

Rat: Ruft die Feuerwehr, wenn's mottet
und nicht erst wenn's brennt! Tuschelt nicht
hintenherum, es rieche verflixt verdächtig
oder es bräsele schon längst, sondern sorgt
für ein Eingreifen und für Abhilfe ehe es

zum Himmel stinkt und wir vor Opfern und
Ruinen stehen! Mit anderen Worten: Etwas
mehr Zivilcourage! Indem wir die zustän-
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dige Amtsstelle in Kenntnis setzen und uns
nicht mit Verdächtigungen <im engsten
Familienkreise) begnügen.
Nun erhalte ich aus Biel den Brief einer
einfachen Hausfrau>. Sie steht <mannhaft> mit
vollem Namen zu ihren Aeußerungen, schreibt
aber hoffentlich nur aus Versehen «Rohr-
schach> mit einem h. Denn mit jenem Rohr
verglichen zu werden, das sich nach dem
Winde dreht, ertrüge mein Sempacherblut
schlecht. Hingegen ist mir eine einfache
Hausfrau lieber als ein komplizierter oder
feiger Mann, und so gebe ich gleich allen
Nebi-Lesern bekannt, was sie nach dem Hinweis

<aber im Leben geht es nicht so einfach
zu> mir und uns zu bedenken gibt:

«Steht nämlich der Fehlbare in Amt und Würden,

so findet der kleine Mann überhaupt kein
Gehör bei den zuständigen Stellen, er muß im
Gegenteil froh sein, wenn seine Zivilcourage
ihm nicht noch zum Verhängnis wird. Ist ein
'Verunfallten hoch gestellt, dann hat er auch

hochgestellte Freunde, die ihn durch dick und
dünn schützen. Der «Verunfallte- hat mit diesen

hochgestellten Herren, die nun seine Ahnder

sein sollten, getafelt und gezecht und <Rufst
du mein Vaterland> gesungen. Nun können
oder wollen sie an ihm kein Fehl finden, oder
sie wollen ihn nicht verraten. Vielleicht haben
sie einmal gemeinsam mit dem heute Fehlbaren
eine kleinere oder eine größere Dummheit verübt

und nun wäscht eins Hand die andere.»

Man darf meines Erachtens den Hinweis der
«einfachen Hausfrau> nicht einfach von der
Hand weisen oder auf die leichte Achsel
nehmen. Man darf aber auch nicht <einfach>

verallgemeinern. Mir sind genügend Fälle
bekannt, wo die vorgesetzte Behörde ein- und
durchgegriffen hat. Verwandtschaft oder
Freundschaft hin oder her. Wir haben in
unserer schweizerischen Demokratie unsere Par¬

lamente und unsere Zeitungen (samt dem

Nebelspalter!), die immer wieder ihre Stimme

erhoben haben, wo Amtsstellen ihrer
Pflicht nicht nachkamen. Auf alle Fälle: wo
mich mein Wissen und mein Gewissen mahnt,
zum Rechten zu sehen, muß ich mich im
Interesse der Sauberkeit unseres Staatswesens

erst recht zur Wehr setzen, wenn man meinem

Einspruch nicht Gehör schenken will.
Opposition bewahrt in diesen Fällen vor der

Korruption. Aus diesem Grunde ist es auch

unverständlich, warum der seit Jahren
erhobene Ruf nach der Verwaltungsgerichtsbarkeit

immer noch nicht erfüllt worden ist.

Abschließend eine Anregung: Wie wäre es,

wenn «zuständige Stellen-, wenn Behörden
und Amtsstellen uns Fälle mitteilen würden,
welche den Vorwurf oder die Verdächtigung
der «einfachen Hausfrau- anhand klassischer

Beispiele widerlegen? Wir könnten dann den

Lesern des Nebelspalters eine lehrreiche
Sammlung von Fällen unterbreiten, die
eindeutig beweisen, daß die eine Hand nicht
immer die andere wäscht und daß sich

Zivilcourage doch immer wieder lohnt.

SEPP SEMPACHER

Bezugsquellennachweis: E. Schlatter, Neuchätel

16 NEBELSPALTER


	...

